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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-
gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt für die Errichtung der Abschottung "ZZ M20-
890" als Bauart zum Verschließen von Öffnungen in feuenNiderstandsfähigen Wänden und
Decken nach Abschnitt2.2, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen nach
Abschnitt 2.3 hindurchgeführt wurden (sog. Kombiabschottung), wobei die Aufrechterhaltung
der FeuenNiderstandsfähigkeit im Bereich der Durchführungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhängig von deren Richtung — für 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuer-
beständig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen, ggf. sog. Glasgewebe-
streifen und einem dämmschichtbildenden Baustoff sowie — in Abhängigkeit von den durch-
geführten Installationen — ggf. aus Streckenisolierungen und/oder Rohrmanschetten. Die
Kombiabschottung ist gemäß Abschnitt2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt2.1 zu
errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebäuden — auch zu Aufenthaltsräumen und zugehöri-
gen Nebenräumen hin — errichtet werden.

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargestellten Ausführungen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Wär-
me- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung geführt.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte

2.1.1 Formteile

Die quaderförmigen Formteile, "ZZ 220" bzw. "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" genannt,
müssen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466
entsprechen. Die Formteile dürfen auch vakuumiert (komprimiert) sein.

Für die Nachbelegung dürfen mindestens 20 cm breite sog. Nachinstallationskeile gemäß
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466 verwendet werden, deren
Länge der Schottdicke entsprechen muss.

2.1.2 Dämmschichtbildende Baustoffe

2.1.2.1 Die dämmschichtbildenden Baustoffe, "ZZ 333" bzw. "ZZ-Masse NE" und "ZZ 300" bzw.
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" genannt, müssen den Bestimmungen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1600 entsprechen.

2.1.2.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "ZZ 330" bzw. "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" muss
den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1599 entspre-
chen.

2.1.3 Aufleistungen und Rahmen

Für die Aufleistungen oder Rahmen sind Streifen aus mindestens 12,5 mm dicken nicht-
brennbaren1 Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden.

Abweichend davon sind bei Errichtung in nichttagenden, raumabschließenden Wandkon-
struktionen "PRIOWALL EI90" bzw. "RB EI90" (s. Abschnitt 2.2.1) für die Aufleistungen und

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

268834.20 1.19.53-227/20
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Rahmen Streifen aus 42 mm dicken Gipsfaserplatten "PRIODEK H-..." gemäß
DIN EN 141902 und der Leistungserklärung Nr. Dop/PRIODEK-H/004-0819 vom 19.08.2019
zu verwenden.-

2.1.4 Bauprodukte für Streckenisolierungen

2.1.4.1 Mineralwolle-Matten bzw. -Scha|en

Die Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen für Streckenisolierungen der Firma
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 45966 Gladbeck müssen der
DIN EN 143033 sowie Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden nur Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen mit
folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar1, Schmelzpunkt 2 1000 °C
nach DIN 4102-174, Rohdichte gemäß Tabelle 1.

Tabelle 1

Mineralwolle-Matte bzw. Rohdichte Verwendbarkeitsnachweis5/Leistungs-
Mineralwolle-Schale [kg/m3] erklärung Nr./Datum

"Rockwool 800" 90 - 115 DE0721071803 vom 24.07.2018

"Rockwool WM960" 100 PROWM960D-02 vom 01.04.2017

"Conlit 150 P" 150 P-MPA-E-02-507

"Conlit 150 U" 150 P-NDSO4-417

"Rockwool ProRox PS960" 125 PROPS960NL-03 vom 04.05.2017

"ProRox WM 950" 85 PROWM950D-01 vom 01.06.2013

Die Streckenisolierungen dürfen wahlweise mit einer 0,35 mm bis 1 mm dicken Umman-
telung aus PVC-hart oder einer 0,6 mm bis 1 mm dicken äußeren Bekleidung aus Stahl-
blech, die ausreichend gegen Korrosion geschützt sein muss, versehen sein.

2.1.4.2 Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Die Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum6 für Streckenisolierungen müssen der
DIN EN 143047 sowie Tabelle 2 entsprechen.

2 DIN EN14190:2014-09 Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung — Begriffe, Anforderungen und
Prüfverfahren

3 DIN EN 14303:2016-08 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation

4 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung

Der Verwendbarkeitsnachweis ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: Mai 2014).

7 DIN EN 14304:2016-03: Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus flexib-
lem Elastomerschaum (FEF) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14304:2015

Z68834.20 1.19.53-227/20
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Tabelle 2

Bezeichnung/Firma Dicke [mm] Leistungserklärung Nr./Datum

"AF/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 — 31 0543-CPR-2016 vom 01.04.2016
48153 Münster

"NH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 - 31 0543-CPR-2013-015
48153 Münster vom 01.01.2015

"SH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 - 31 0543-CPR-2013 vom 01.01.2015

48153 Münster

"KaieX-KKplus" der Firma Wilhelm Kai- 9 - 31 DoP KKpIus 11082016001
mann GmbH & Co. KG, 33161 Hövelhof vom 11.08.2016

"FLEXEN Kältekautschuk Plus" der Firma 9 - 31 LE 5258501006 00 M Flexen-
Würth GmbH & Co KG, 74653 Künzelsau Kältekautschuk-Plus

vom 12.11.2014

2.1.4.3 Schaumglas-Rohrschalen "FOAMGLAS"

Die Schaumglas-Rohrschalen für Streckenisolierungen, "FOAMGLAS" genannt, der Firma
Deutsche FOAMGLAS GmbH, 42781 Haan, müssen der DIN EN 143058 und der Leistungs-
erklärung CPR-2014-DoP n 100010015 vom 01.01.2014 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden "FOAMGLAS"-Rohrschalen mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar1, Rohdichte 110 kg/m3 bis 150 kg/m3,
Erweichungspunkt mindestens 700 °C, Dicke: 25 mm bis 50 mm.

2.1.5 Glasgewebestreifen

Die bei Errichtung in Decken ggf. einzulegenden Glasgewebestreifen9 müssen 2 20 cm breit
sein und den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466
entsprechen.

2.1.6 Rohrmanschetten

An Rohren gemäß Abschnitt 2.3.4 mit Rohraußendurchmessern > 110 mm bis 160 mm
müssen Rohrmanschetten Typ "ZZ-Manschette Typ A" bzw. "ZZ-Manschette Typ AS" nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 angebracht werden.

2.2 Wände, Decken, Öffnungen
2.2.1 Die Abschottung darf in Wänden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-

len 3 und 4 entsprechen. Die Wände und Decken müssen im Übrigen den Technischen
Baubestimmungen entsprechen. Beim Einbau in leichten Trennwänden sind die Angaben
des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

8 DIN EN 14305:2013-04 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für
betriebstechnische Anlagen in der Industrie — Werkmäßig hergestellte Produkte aus
Schaumglas (CG) — Spezifikation

Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

268834.20 1.19.53-227/20



Deutsches
Institut

DIBtBautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 Seite 6 von 14 | 11. Dezember 2020

Tabelle 3

Bauteil bauaufsichtliche Bauteil- max. Öffnungsgröße
Anforderung an dicke“ (innerhalb des Rah-
die Feuerwider- [cm] mens, falls vorhanden)
standsfähigkeit10 B X H [mm]

Leichte Trennwand12 840 X 570 oder 570 X
2 10 840

Massivwand13 2 10 1.000 X 1.000

nichttagende Wandkonstruk-
tionen nach DIN 4102-4, Tabelle 840 X 570 oder 570 X
3814 mit Gips-Wandbauplatten feuerbeständig 840
nach DIN 1816315

nichttagende Wandkonstruk-
tionen "PRIOWALL EI90" oder 2 4,2 584 X 584
"RB EI90"16

Decke13 2 15 700*; Länge unbegrenzt

* Schottbereiche ohne Installationen sind ggf. mit Maßnahmen nach Abschnitt 2.5.2.5.6 zu versehen.

2.2.2 Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4

Abstand der (__3röße der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteilöffnung zu Öffnungen (B [cm] X H [cm]) Öffnungen [cm]

Abschottungen nach Abmessungen gemäß Tabelle 3 2 10*
dieser aBG

anderen eine/beide Öffnung(en) > 40 X 40 2 20

Abscmttunge" beide Öffnungen s 4o x 4o 2 1o
anderen Öffnungen eine/beide Öffnung(en) > 20 X 20 2 20

oder Einbauten beide Öffnungen s 20 X 20 2 10
* In leichten Trennwänden gemäß Abschnitt 2.2.3 darf der Abstand zwischen zwei übereinander bzw. zwei

nebeneinander angeordneten Abschottungen auf 5 cm reduziert werden, sofern zwischen Abschottungen ein
Riegel bzw. ein Ständer angeordnet wird.

Die Zuordnung der FeuenNiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemäß der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Baupro-
dukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB)
Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).
Die Wände/Decken müssen im Bereich der zu verschließenden Bauteilöffnung - z. B. unter Verwendung von
Rahmen oder Aufleistungen — auf 2 200 mm verstärkt werden (s. Abschnitt 2.1.3).
Nichttragende Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der FeuenNiderstandsfähigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
Wände und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswände aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlräume im Bereich der Durchführung
Die Rohdichte der Gips-Wandbau-Platten muss mindestens 0,6 kg/dm3 betragen.

15 DIN 18163:1978-06 Wandbauplatten aus Gips; Eigenschaften, Anforderungen, Prüfung

Gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-2009-B-2938

Z68834.20 1.19.53-227/20
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2.2.3 Das Ständerwerk der leichten Trennwand nach Tabelle 3 ist durch zusätzlich angeordnete
Wandstiele und durch Riegel so zu ergänzen, dass diese die Begrenzung der Wandöffnung
für die vorgesehene Abschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblech-
profilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt sein.

Auf die Ausbildung von zusätzlichen Riegeln und Ständern darf verzichtet werden

— bei einem lichten Abstand der Ständer von maximal 62,5 cm oder

— bei einem lichten Abstand der Ständer über 62,5 cm, wenn die lichte Öffnung nicht
größer als 30 cm X 30 cm ist.

In der Wandöffnung ist ein Rahmen gemäß Abschnitt 2.5.2 bzw. bei Wänden ohne innen
liegende Dämmung ein Rahmen, der im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbe-
plankung entsprechend muss, anzuordnen. Die Tiefe des Rahmens muss mindestens 20 cm
betragen bzw. bei Wanddicken > 20 cm der Wanddicke entsprechen.

2.2.4 Der Sturz oder die Decke über der Bauteilöffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (außer ihrem Eigengewicht) keine zusätzliche ver-
tikale Belastung erhält.

2.3 Installationen

2.3.1 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgeführt
sein/werden". Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulässig.

2.3.1.2 Der gesamte zulässige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Außenab-
messungen), die durch die zu verschließende Bauteilöffnung gemeinsam hindurchgeführt
werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe der Rohbauöffnung
unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezüglich der erforderlichen
Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungsan-
lagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wählen sind, dass sich die Sys-
teme gegenseitig nicht beeinflussen können.

Der gesamte zulässige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Außenab-
messungen) darfjedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbauöffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgeführt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachträgliche
Anderungen an der Schottbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.1.4 Bei der Durchführung von Kunststoffrohren gilt: Die Abschottung darf an pneumatischen
Förderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist,
dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet wird.

2.3.1.5 Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstörungen an den angrenzenden,
raumabschließenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwängungskräfte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei der Konzep-
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Technische Bestimmungen für die Ausführung der Leitungsanlagen und die Zulässigkeit von Leitungsdurchführun-
gen bleiben unberührt.

268834.20 1.19.53-227/20
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2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen, Elektro-lnstalIationsrohre

2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen Kabel aller Arten hindurchgeführt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlräume aufweisen”. Der Außendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die Größe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

Abweichend davon dürfen Koaxialkabel gemäß Tabelle 5 durch die zu verschließende Bau-
teilöffnung hindurchgeführt sein/werden.

Tabelle 5

Koaxialkabel der Firma Radio Frequency Koaxialkabel der Firma Commscope Technolo-
Systems, 30179 Hannover gies Germany GmbH, 46047 Oberhausen

RFS Cellflex; Größe S 2-1/4" HELIAX Andrew Virtual Air; Größe S 1-5/8"

RFS Cellflex Lite; Größe s 1-5/8" RADIAX mit einer Größe s 1-5/8"

RFS Radiaflex; Größe s 1-5/8"

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel dürfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -Ieitern) dürfen aus StahI-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelbündel mit einem Durchmesser s 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außendurch-
messer des Einzelkabels S 21 mm) dürfen ungeöffnet durch die zu verschließende Bauteil-
öffnung geführt werden.

Die Kabel gemäß Abschnitt 2.3.2.1, Satz 1 dürfen beim Einbau der Abschottung in Massiv-
wänden, leichten Trennwänden, Decken oder nichttagenden Wandkonstruktionen nach
DIN 4102-4, Tabelle 38 auch in einzelnen biegsamen oder starren EIektro-Installations-
rohren aus Kunststoff gemäß DIN EN 61386-2119 bzw. DIN EN 61386-2220 mit einem Außen-
durchmesser s 63 mm durch die Öffnung führen. Wahlweise dürfen die EIektro-Installations-
rohre zu Bündeln mit einem Außendurchmesser s 100 mm zusammengefasst werden.

Lichtwellenleiter dürfen wahlweise in Bündelrohren ("speed pipe") durch die zu ver-
schließende Bauteilöffnung hindurchgeführt sein/werden. Die Bündelrohre der Firma gabo
Systemtechnik GmbH, 94559 Niederwinkling, müssen aus biegsamen Kunststoffröhrchen
gemäß DIN EN 61386-2220 bestehen und einen maximalen Durchmesser von 100 mm auf-
welsen.

2.3.3 Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen einzelne Rohre aus Stahl oder Kunststoff
mit einem Außendurchmesser s 15 mm hindurchgeführt sein/werden.

2.3.4 Kunststoffrohre/Aluminium-Verbundrohre

2.3.4.1 Bei Errichtung der Abschottung in IVIassivwänden, leichten Trennwänden oder Decken dür-
fen Kunststoffrohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder für Staubsaugleitungen bzw. AIuminium-Verbundrohre für Rohrleitungsanlagen für

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z. B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

19 DIN EN 61386-21:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen -
Teil 21: Besondere Anforderungen für starre Elektroinstallationsrohrsysteme

2° DIN EN 61386-22:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen -
Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme
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Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen durch die zu verschließende Öffnung geführt
sein/werden.
Die Aluminium-Verbundrohre (Rohrgruppen C bis E gemäß Anhang 1) dürfen wahlweise mit
Isolierungen gemäß Abschnitt 2.5.3.3 versehen sein.

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.

Die Werkstoffe und Abmessungen21 der Rohre müssen — unter Beachtung der Bauteilart und
der Art der Rohrleitungsanlage — den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.

2.3.4.2 Sonderdurchführungen von Rohren —z. B. Schrägdurchführung oder Einbau von Muffen im
Bereich der Durchführung — sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachge-
wiesen.

2.3.5 Metallrohre

2.3.5.1 Die Rohre dürfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen.

Die Abmessungen21 der Rohre müssen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.

2.3.5.2 Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
für Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.5.3 Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.

2.3.5.4 Die Rohre dürfen wahlweise mit Isolierungen aus den Bauprodukten gemäß Abschnitt 2.1.4
versehen sein. Die Dicke und Länge der Isolierung muss den Angaben der Anlagen 5 bis 7
entsprechen. Sind Rohre mit anderen Isolierungen versehen, sind diese vor Errichtung der
Abschottung auf der erforderlichen Länge zu entfernen. Die Rohre werden im Folgenden wie
Rohre ohne Isolierungen behandelt.

2.3.6 Hydraulikdruckleitungen "AEROQUIP"

Bei Errichtung in mindestens 100 mm dicken Massivwänden, leichten Trennwänden, Decken
oder nichttagenden Wandkonstruktionen nach DIN 4102-4, Tabelle 38 dürfen einzelne
Hydraulikdruckleitungen der Marke "AEROQUIP", Typ "GH 793-..."22 der Firma "AEROQUIP
GMBH", 82205 Gilching, bestehend aus synthetischem Gummi und zwei Drahtgeflechten
durch die zu verschließende Öffnung geführt sein/werden. Der Außendurchmesser der
Hydraulikleitungen darf maximal 38,1 mm und die Schlauchwanddicke maximal 6,35 mm
betragen.

Die Hydraulikleitungen müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.

2.3.7 Abstände/Arbeitsräume innerhalb der Bauteilöffnung
Die Abstände (Arbeitsräume) zwischen den Installationen bzw. zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen müssen den Angaben der Anlage 8 entsprechen.

Sofern Rohre aneinandergrenzen dürfen, ist zu beachten, dass zwischen den Rohren bzw.
isolierten Rohren keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sein dürfen, die nicht vollständig
gemäß Abschnitt 2.5 verfüllt werden können (lineare Anordnung, sich in einem Punkt berüh-
rende Rohre/Isolierungen).

2.3.8 Halterungen (Unterstützungen)

Die Befestigung der Leitungen/Tragekonstruktionen muss am umgebenden Bauwerk zu
beiden Seiten des feuenNiderstandsfähigen Bauteils nach den einschlägigen Regeln erfol-
gen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusätzliche mecha-
nische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

Beim Einbau der Abschottung in Wände müssen sich die ersten Halterungen (Unter-
stützungen) der Installationen beidseitig der Wand im Abstand a gemäß Tabelle 6 befinden.

21 Rohraußendurchmesser (dA) und Rohrwandstärke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen.
Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. Die Herstellung und
Zusammensetzung der Hydraulikleitungen muss den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem Zeitpunkt
bewerteten entsprechen (Produktionsstand: November 2006).

22
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Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar1 sein.

Tabelle 6 — Abstand der ersten Unterstützung

Leitungsart Bauteilart Breite X Höhe der a
Bauteilöffnung [cm] [cm]

Kabel bzw. Kabeltrage- Massivwände, leichte > 70 x 100 bzw. S 10
konstruktionen, Elektro- Trennwände, nichttragen- > 100 X 70
Installationsrohre, Leitun- de Wandkonstruktionen s 70 x 100 bzw. s 50
gen für Steuerungszwecke, nach DIN 4102-4, Tab. 38 s 100 x 70
Hydraulikleitungen

Kabel bzw. Kabeltrage- Wandkonstruktionen entsprechend s 20
konstruktionen/Leitungen "PRIOWALL EI90" bzw. Tabelle 1
für Steuerungszwecke "RB EI90"

Kunststoffrohre/Aluminium- Massivwände, leichte entsprechend s 50
Verbundrohre Trennwände Tabelle 1

Metallrohre S 65

2.4 Voraussetzungen für die Errichtung der Abschottung

2.4.1 Allgemeines

2.4.1.1 Die für die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemäß der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die für die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.4.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeinträchtigt wird.

2.4.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfügung zu stellen,
die er in Übereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält,
z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf — bei
feuenNiderstandsfähigen leichten Trennwänden bzw. nichttragenden Wandkonstruktionen
auch der Aufbau und die Beplankung,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschließende Bauteilöffnung
führen bzw. geführt werden dürfen,

— Hinweise auf zulässige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen unter Berücksichti-
gung der Bauteilart und —dicke (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser,
Rohrwanddicke),

— Hinweise auf zulässige bzw. erforderliche Rohrisolierungen und Aufstellung der Rohre
aus Metall (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohrwanddicke)
sowie Angaben zu Isolierdicken und -Iängen, bezogen auf die Rohrabmessungen und
unter Berücksichtigung der Bauteilart,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitungen (z. B. Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen), an
denen die Abschottung angeordnet werden darf,

— Grundsätze für die Errichtung der Abschottung mit Angaben über die dafür zu verwen-
denden Bauprodukte,
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Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abständen,

Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge,

— Hinweise auf zulässige Änderungen (z. B. Naohbelegung).

2.4.3 Schulung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausführenden Unterneh-
men (Errichter) über die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unterrichten
(schulen) und ihnen in ständigem Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen. Der Antrag-
steller hat eine Liste der Unternehmen zu führen, die aufgrund seiner Unterweisungen aus-
reichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu errichten. Diese
Liste ist dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen; Änderungen daran sind ihm mit-
zuteilen. Die ausführenden Unternehmen müssen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in
Kontakt treten.

2.5 Bestimmungen für den Einbau

2.5.1 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Restöffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.

2.5.2 Aufleistungen und Rahmen
2.5.2.1 Leichte Trennwände

Im Bereich der Bauteilöffnung ist — sofern kein Rahmen nach Abschnitt 2.2.3 angeordnet
wurde — ein umlaufender Rahmen aus Bauplatten nach Abschnitt2.1.3 anzuordnen. Die
Tiefe des Rahmens muss mindestens 200 mm betragen bzw. der Wanddicke entsprechen.
Die Plattenstreifen sind rahmenartig in die Öffnung einzupassen und müssen nicht unterei-
nander bzw. mit dem Ständerwerk der Wandkonstruktion verschraubt werden. Die Fugen
zwischen Rahmen und Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmörtel oder wahlweise mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 auszuspachteln.

Der Rahmen ist symmetrisch zur Wand anzuordnen (s. Anlage 12).

2.5.2.2 Nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktionen nach DIN 4102-4, Tabelle 38

2.5.2.2.1 Falls die Dicke der nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen gemäß Ab-
schnitt 2.2.1 im Bereich der Bauteilöffnung weniger als 200 mm beträgt, sind umlaufend um
die Öffnung Aufleistungen aus mindestens 50 mm breiten Streifen aus Bauplatten nach Ab-
schnitt 2.1.3 anzuordnen (s. Anlage 10).

Die Aufleistungen sind in Abständen S 250 mm — jedoch mit mindestens zwei Befestigungs-
punkten je Leiste — mit Hilfe von Stahlschrauben untereinander und mit Hilfe von Gewinde-
stiften 2 M6 und zugehörigen Muttern und Unterlegscheiben rahmenartig an der Wandober-
fIäche zu befestigen, so dass die unmittelbar an die Bauteilöffnung angrenzende Wanddicke
mindestens 200 mm beträgt.

Die Aufleistungen dürfen wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand angeordnet werden,
wobei die Dicke der Aufleistung maximal 60 mm betragen darf (s. Anlage 10).

2.5.2.2.2 Sofern die Wanddicke mindestens 100 mm beträgt, darf in der Bauteilöffnung — anstelle der
Aufleistungen — ein umlaufender, mindestens 200 mm tiefer und 25 mm dicker Rahmen aus
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.3 angeordnet werden (s. Anlage 11).

Der Rahmen ist symmetrisch zur Wand anzuordnen.

Die Plattenstreifen sind rahmenartig in die Bauteilöffnung einzupassen und müssen nicht
untereinander bzw. mit der Wandkonstruktion verschraubt werden. Die Fugen zwischen
Rahmen und Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmörtel oder wahlweise mit einem dämm-
schichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 auszuspachteln.
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Bei Wanddicken < 100 mm sind Aufleistungen gemäß Abschnitt 2.5.2.2.1 anzuordnen.

2.5.2.3 Nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktionen "PRIOWALL EI90" bzw. "RB EI90"

Bei Einbau in nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktionen gemäß Ab-
schnitt2.2.1 sind Rahmen und Aufleistungen aus 42 mm dicken "PRIODEK H-..." Platten
nach Abschnitt2.1.3 anzuordnen und mit dafür geeigneten Schrauben zu befestigen
(s. Anlage 13).

Angrenzend an die Bauteilöffnung sind umlaufend Aufleistungen aus mindestens 50 mm
breiten Streifen aus den Bauplatten mit Hilfe von mindestens zwei Schrauben 5,0 mm X
70 mm an der Wand zu befestigen.

In der Öffnung sind Rahmen aus 200 mm breiten Streifen aus den Bauplatten anzuordnen.
Der Rahmen darf mittig oder einseitig bündig zur Wand- bzw. Aufleistungsoberfläche befes-
tigt werden. Die einzelnen Plattenstreifen des Rahmens sind in den Eckpunkten mit Schrau-
ben 5,0 mm X 70 mm untereinander zu verschrauben. Der Rahmen ist seitlich mit je zwei
Schrauben und oben sowie unten mit je vier Schrauben 5,0 mm x 80 mm, die mittig in die
freien Stirnseiten der Wandbauplatten geschraubt werden, zu befestigen.

Bei der Befestigung der Rahmen und Aufleistungen sind die Streifen aus den "PRIODEK
H-..." Platten vorzubohren.

Der Übergang zwischen Rahmen und Aufleistungen (maximal 1 mm breite Fuge) ist mit
handelsüblichem Silikon abzudichten.

2.5.2.4 Massivwände und Decken

2.5.2.4.1 Falls die Dicke der Massivwände bzw. der Decken im Bereich der Bauteilöffnung weniger als
200 mm beträgt, sind rings um die Öffnung Aufleistungen aus mindestens 50 mm breiten
Streifen aus Bauplatten nach Abschnitt2.1.3 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abständen
s 250 mm — jedoch mit mindestens zwei Schrauben je Leiste — rahmenartig auf die Wand-
bzw. Deckenoberfläche so aufzubringen, dass die unmittelbar an die Abschottung angren-
zende Wand- bzw. Deckendicke mindestens 200 mm beträgt (s. Anlagen 10 und 15).

Die Aufleistungen dürfen bei Wandeinbau wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand und
bei Deckeneinbau wahlweise deckenoberseitig oder deckenunterseitig angeordnet werden.

2.5.2.4.2 Wahlweise darf — anstelle der Aufleistungen — ein in der Bauteillaibung umlaufender, min-
destens 200 mm tiefer und 25 mm dicker Rahmen aus Bauplatten nach Abschnitt2.1.3
angeordnet werden (s. Anlagen 11 und 16). Die Plattenstreifen sind rahmenartig in die Öff-
nung einzupassen und müssen nicht untereinander bzw. mit der Wand verschraubt werden.
Die Fugen zwischen Rahmen und Wand sind mit einem Gipsmörtel oder wahlweise mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2.1 auszuspachteln.

2.5.2.5 Verarbeitung der Formteile und des dämmschichtbildenden Baustoffs

2.5.2.5.1 Alle Fugen und Spalten zwischen den Installationen (insbesondere die Zwickel zwischen den
Kabeln) sowie zwischen den äußeren Installationen und den Offnungslaibungen sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2 mindestens 20 mm tief zu ver-
füllen.

2.5.2.5.2 Kabelbündel nach Abschnitt 2.3.2 müssen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefüllt werden.

2.5.2.5.3 Die verbleibenden Öffnungen zwischen den Installationen sowie zwischen den Installationen
und den Öffnungslaibungen sind in einer Dicke von mindestens 200 mm vollständig mit
Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 auszufüllen. Die Formteile sind ggf. unter Verwendung des
sog. Vakuumsteins so einzusetzen, dass ein dichter Verschluss der Öffnung und ein dichter
Anschluss an das Bauteil bzw. den Rahmen oder die Aufleistungen entstehen.

Im Bereich der Installationen und der Laibungen sind aus den Formteilen unter Verwendung
eines Schneidwerkzeuges Pass-Stücke herzustellen und stramm sitzend einzubauen.

Im Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Installationen und den Formteilen von
den Schottoberflächen her mit einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2
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mindestens 20 mm auszufüllen. Die Fugen zwischen den Formteilen selbst müssen nicht mit
dem dämmschichtbildenden Baustoff ausgefüllt werden (s. Anlagen 9 bis 16).

2.5.2.5.4 Die Enden von EIektro-Installationsrohren nach Abschnitt2.3.2.2 sind auf beiden Schott-
seiten mit einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt2.1.2.1 zu verschließen.

Die Verschlusstiefe muss mindestens 20 mm betragen (s. Anlagen 9, 10, 14 und 15).

2.5.2.5.5 Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2 im Bereich
der Formteile vollständig auszufüllen.

2.5.2.5.6 Bei Einbau der Abschottung in Decken sind Schottbereiche ohne Installationen mit einer
Breite und einer Länge > 500 mm mit einer der nachfolgenden Maßnahmen zu sichern
(s. Anlage 20).

a) In den betroffenen Bereichen ist alle 240 mm (i. d. R. in jeder 4. Querfuge) ein Glasgewe-
bestreifen gemäß Abschnitt 2.1.5 über die gesamte Schottbreite und -dicke einzulegen.

b) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist alle 500 mm ein Stahlbauteil (Mindestabmessun-
gen 40 mm x 2 mm) anzuordnen. Das Stahlbauteil ist mit geeigneten Stahldübeln beid-
seitig der Abschottung an der Unterseite der Decke zu befestigen.

c) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist ein entsprechend zugeschnittenes Stahldrahtgitter
(Maschenweite 50 mm X 50 mm, Stabdurchmesser 5 mm, Knotenpunkte verschweißt) mit
geeigneten Stahldübeln an der Unterseite der Decke zu befestigen.

2.5.3 Maßnahmen an KunststoffrohrenlAluminium-Verbundrohren

2.5.3.1 Bei Einbau der Abschottung in Decken müssen um Rohre der Rohrgruppen A und B gemäß
Anhang 1 mit einem Außendurchmesser S 110 mm auf einer Breite von umlaufend mindes-
tens 50 mm an der Unterseite der Abschottung ringförmige Streckgitter angeordnet werden.
Die Gitter sind mit dafür geeigneten Schrauben an den Formteilen zu befestigen
(s. Anlage 18).

2.5.3.2 An Rohren der Rohrgruppen A und B gemäß Anhang 1 mit einem Außendurchmesser von
> 110 mm bzw. S 160 mm müssen Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ A" oder
"ZZ Manschette Typ AS" gemäß Abschnitt 2.1.6 mittels Haltewinkeln befestigt werden. Die
Manschetten sind bei Errichtung in Wänden beidseitig und bei Errichtung in Decken auf der
Deckenunterseite — angrenzend an die Formteile — anzuordnen. Die Manschetten bzw. Hal-
tewinkel müssen mittels Durchsteckmontage (Gewindestangen aus Stahl mit einem Durch-
messer von 6 mm, Unterlegscheiben und Muttern M6) befestigt werden (s. Anlage 19).

2.5.3.3 An den nicht isolierten AIuminium-Verbundrohren der Rohrgruppen C bis E gemäß Anhang 1
dürfen wahlweise Isolierungen aus Mineralwolle-Produkten nach Abschnitt 2.1.4.1 oder aus
FEF nach Abschnitt 2.1.4.2 angeordnet werden. Die Isolierungen dürfen wahlweise durch
die Abschottung hindurchgeführt werden oder an der Schottoberfläche angrenzen.

2.5.4 Maßnahmen an Metallrohren

2.5.4.1 An Rohren nach Abschnitt 2.3.5 sind Streckenisolierungen gemäß Abschnitt 2.1.4 anzuord-
nen.

2.5.4.2 Die Streckenisolierungen und ggf. deren Ummantelungen sind nach den Angaben der Anla-
gen 9 bis 16 auszuführen. Sie dürfen wahlweise durch die Abschottung hindurchgeführt
werden oder an der Schottoberfläche angrenzen.

2.5.4.3 Beim Deckeneinbau sind bei nicht durchgehenden Isolierungen zusätzliche Maßnahmen
anzuordnen, die ein Abrutschen der Streckenisolierung verhindern.

2.5.5 Nachbelegungsvorkehrung

2.5.5.1 Für die Nachbelegung dürfen anstelle der Formteile Nachinstallationskeile nach Ab-
schnitt2.1.1 so angeordnet werden, dass die Schottdicke im Bereich der Nachinstalla-
tionskeile mindestens 200 mm beträgt.

2.5.5.2 Wahlweise dürfen einzelne EIektro-Installationsrohre nach Abschnitt2.3.2.2 als Leerrohre

durch die zu verschließende Bauteilöffnung hindurchgeführt werden. Die Rohre müssen auf
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beiden Seiten der Abschottung mit einem dämmschichtbildenden Baustoff nach Ab-
schnitt 2.1.2.1 verschlossen werden. Die Verschlusstiefe muss mindestens 20 mm betragen
(s. Anlagen 9 bis 16).

2.5.6 Sicherungsmaßnahmen

Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten,
durch geeignete Maßnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung
mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall oder Kunststoff "ZZ M20-SQO"

nach aBG Nr.: Z-19.53-2529
Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung:

Das Schild istjeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Übereinstimmungserklärung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Änderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss für jedes Bauvorha-
ben eine Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster für diese Erklärung s. Anlage 21). Diese Erklärung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

3 Bestimmungen für die Nutzung

3.1 Allgemeines

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der
Abschottung wiederhergestellt wird.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen für die Nachbelegung

3.2.1 Für Nachbelegungen dürfen Öffnungen hergestellt werden, z. B. durch Herausnahme von
Formteilen oder Nachinstallationskeilen, sofern die Belegung der Abschottung dies gestattet
(s. Abschnitt 2.3).

3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschließlich der Tragekonstruktionen) gemäß
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wiederherzustellen
(s. Abschnitt 2.5).

Manuela Bernholz Beglaubigt

Referatsleiterin Sabine Meske-Dallal

268834.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. 2-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 'nstlgyt

ur
Bautechnik DIBt

Zulässi elnstallationen l

Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 geführt sein, die — sofern
erforderlich — im Folgenden näher spezifiziert werden

1. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemäß Abschnitt 2.3.4 für Rohrleitungsanlagen für
nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen),
für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen

— Rohrqruppe A (Einbau in mindestens 100 mm dicke Wände und 150 mm dicke Decken)

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chIoriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemäß den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3 mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken
gemäß den Angaben der Anlage 4.

— Rohrqruppe B (Einbau in mindestens 100 mm dicke Wände und 150 mm dicke Decken)

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen(PP),
AcrylnitriI-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-StyroI-AcrylnitriI (ASA), StyroI-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen(PE-X), Polybuten (PB) sowie für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 gemäß den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 3 mit Rohraußendurchmessern und
Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 4.

2. Kunststoffverbundrohre gemäß Abschnitt 2.3.4 für Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser-, Kälte- oder
Heizleitungen

— Rohrqruppe C (Einbau in mindestens 150 mm dicke Wände und Decken)

Kunststoffverbundrohre mit Trägerrohr aus PP und einer bis zu 150 um dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer dünnen PP-Schicht geschützt wird, mit einem Rohraußendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie
einer Aluminiumschichtdicke gemäß nachfolgender Tabelle

QRohr [mm] 16 20 26 32 40 50 63

s [mm] 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6

dAI [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

— Rohrqruppe D (Einbau in mindestens 150 mm dicke Wände und Decken)

Kunststoffverbundrohre mit Trägerrohr aus PE und einer bis zu 0,6 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer dünnen PE-Schicht geschützt wird, mit einem Rohraußendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie
einer Aluminiumschichtdicke gemäß nachfolgender Tabelle

QRohr [mm] 16 20 26 32 40 40 50 63

s[mm] 2,0 2,25 2,5 3,0 4,0 3,5 4,0-4,5 6,0

dAI [mm] 0,2 0,2 0,2 0,35 - 0,4 0,35 0,5 0,5 - 0,6 0,6

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

A I 1
ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) n age
Übersicht der zulässigen Leitungen (Rohrgruppen A bis D)
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Zulässiqe InstLIationen (II)

— Rohrqruppe E (Einbau in mindestens 150 mm dicke Wände und Decken)

Kunststoffverbundrohre mit Trägerrohr aus PE und einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer dünnen PE-Schicht geschützt wird mit einem Rohraußendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie
Aluminiumschichtdicke gemäß nachfolgender Tabelle

QRohr [mm] 16 20 26 32 32 40 40 50 63 63

s [mm] 2,0 2,0 3,0 3,0-3,2 3,0- 4,7 3,5 4,0-6,0 4,0 4,5 4,5-6,0

dA|[mm] 0,3 0,4 0,65 0,6-0,85 0,4-0,5 0,8-1,0 0,5-0,6 0,8-1,2 0,7 0,8-1,5

3. Metallrohre gemäß Abschnitt 2.3.5 für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare
Flüssigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen) oder für Staubsaugleitungen

Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss

— Rohrqruppe F: (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Produkten)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 5, bei Errichtung
in nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen "PRIOWALL EI90" oder "RB EI90" nach
Abschnitt 2.2.1 nur bis zu einem Rohraußendurchmesser von 35 mm

— Rohrqruppe G (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus Schaumglas)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 6 bei Einbau in
Massivwände, leichte Trennwände und Decken

— Rohrqruppe H (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus flexiblem Elastomerschaum)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 7 bei Einbau in
Massivwände, leichte Trennwände und Decken

Rohre aus Kupfer

— Rohrqruppe l (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Produkten)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 5, bei Errichtung
in nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen "PRIOWALL EI90" oder "RB EI90" nach
Abschnitt 2.2.1 nur bis zu einem Rohraußendurchmesser von 35 mm

— Rohrqruppe .J (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus Schaumglas)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 6 bei Einbau in
Massivwände, leichte Trennwände und Decken

— Rohrqruppe K (bei Anordnung von Streckenisolierungen aus flexiblem Elastomerschaum)

Rohre mit Rohraußendurchmessern und Rohrwanddicken gemäß den Angaben der Anlage 7 bei Einbau in
Massivwände, leichte Trennwände und Decken

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

Anlage 2
ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulässigen Leitungen (Rohrgruppen E bis K)
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Rohrwerkstoffe:

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen für Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

3 DIN 19531: Rohr und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) für die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chIoriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); PVC-C 250; Maße

6 DIN 19538: Rohre und Formstücke aus chIoriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-RohrIeitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebäudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Maße

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyäthylen hart) und PE weich (Polyäthylen weich) für die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heißwasserbeständige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebäuden; Maße

11 DIN 19537-1: Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) für Abwasserkanäle und -Ieitungen; Maße

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyäthylen weich); Maße

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Maße

14 DIN 16891: Rohre aus AcrylnitriI-Butadien-Styrol (ABS) oder AcrylnitriI-StyroI-Acrylester (ASA); Maße

15 DIN V 19561: Rohre und Formstücke aus StyroI-Copolymerisaten mit Steckmuffe für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Maße

17 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; Maße

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN150 für
Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-220: Hausentwässerungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus StyroI-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase BZ - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen

22 Z-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit profilierter Wandung und glatter Innenfläche aus
mineralverstärktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse BZ - normalentflammbar - nach DIN 4102 für
Hausabflussleitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in derjeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-S90"

Anlage 3
ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulässigen Installationen; Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A gern. Anlage 1:

PVC-U. PVC-HI, PVC-C. PP
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aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"
FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A und B gemäß Anlage 1)

Anlage 4
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Rohre der Rohrgruppe F gem. Anlage 2*):
Stahl, Edelstahl oder Stahlguss mit Isolierungen/ Streckenisolierungen aus
Mineralwolle-Produkten gem. Abschnitt 2.1.4.1

—14.2

wahlweise
ohne Isolierung
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Rohraußendurchmesser [mm]

Rohre der Rohrgruppe I gern. Anlage 2*):
Kupfer mit Isolierungen/ Streckenisolierungen aus
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Isolierung je Seite:
Länge L 2 800 mm

Dicke 2 30 mrn

14,2

2.0

88.9
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Rohraußendurchmesser [mm]

mit Q S 35 mm zulässig (s. Anlage 2).

befestigen (mindestens 6 clungen pro Ifd. Meter)-

*) Bei Einbau in nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktionen gem. Abschnitt 2.2.1, Tab. 3, sind nur Rohre

Die Streckenisolierung und der ggfs. vorhandene Mantel dürfen wahlweise durch die Abschottung geführt werden
oder beidseitig an der Schottoberfläche angrenzen. Die Streckenisolierungen sind mit Spannbändern oder Draht zu

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Metallrohre (Rohrgruppen F und I gemäß Anlage 2)
Errichtung in Wänden und Decken gemäß Abschnitt 2.2.1

Anlage 5
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Rohre der Rohrgruppen G und J gern. Anlage 2:
Kupfer, Stahl, Edelstahl oder Stahlguss mit Isolierungen/ Strecken-
isolierungen aus Schaumglas*) gem. Abschnitt 2.1.4.3

Isolierung wahlweise

8 — L8 oder CS
Isolierung CS

Dicke = 40 mm

Dicke 2 25 mm und S 50 mm

R
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an
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di
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e

[m
m

]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Rohraußendurchmesser [mm]

und Sicherung durch zwei Spannbänderje Seite in 10 cm bzw. 40 cm Abstand zur
Schottoberfläche

*) FOAIVIGLAS der Deutsche FOAIVIGLAS GmbH; Verklebung der Rohrschalen mit Kleber PC 18

Für den Fall C8 darf die an die Abschottung angrenzende Isolierungsdicke größer als die max.
Isolierungsdicke gern. Diagramm sein. Innerhalb der Abschottung sind jedoch. die max. bzw. min.“nur “w

Isolierungsdicken gern. Diagramm einzuhalten.
nrvv vv-I'

Fall Isolierungslänge je Seite gemessen
von Schottoberfläche [mm]

LS Lokale Isolierung, durch Abschottung
geführt

Isolierung je Seite: Länge L 2 500 mm

D U) c?

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Metallrohre (Rohrgruppen G und J gemäß Anlage 2)
Errichtung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Decken gemäß Abschnitt 2.2.1

Anlage 6
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Rohre der Rohrgruppe H gern. Anlage 2*):
Stahl, Edelstahl oder Stahlguss mit Isolierungen/ Streckenisolierungen aus
flexiblem Elastomerschaum (FEF) gem. Abschnitt 2.1.4.2

14.2 14.2 14.2

12 _ Isolierung je Seite:
Länge L 2 800 mm
‚ Dicke 9 - 31 mm

wahlweise
ohne Isolierung
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35.0
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Rohraußendurchmesser [mm]

Rohre der Rohrgruppe K gern. Anlage 2*):
Kupfer mit Isolierungen/ Streckenisolierungen aus flexiblem Elastomerschaum
(FEF) gern. Abschnitt 2.1.4.2

Isolierung je Seite:
3 ‘ Länge L 2 800 mrn

Dicke 9 - 31 mm
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2,0
2 — 1.5

1,0 1,0 I—l 54,0
35.0

28.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Rohraußendurchmesser [mm]

*) Die Isolierung! Streckenisolierung darf wahlweise durch die Abschottung geführt werden oder beidseitig an der
Schottoberfläche angrenzen (Fall L5! 08).

Die Isolierungen! Streckenisolierungen sind gemäß Herstellerangaben an den Stoß- und Längsfugen zu verkleben
(u. a. mit selbstklebenden Streifen aus flexiblem Elastomerschaum mit einer Breite 2 50 mm und einer Dicke von
ca. 3 mm).

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

A 7
ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) nlage
Abmessungen der Metallrohre (Rohrgruppen H und K gemäß Anlage 2)
Errichtung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Decken gemäß Abschnitt 2.2.1
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Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik

Mindestarbeitsräume

Ansicht:

Kabel, Kabeltragekonstruktionen‚
Elektroinstallationsrohre

Metallrohre
rniI Isolierung
(s. Anhang 1)

Metallrohre mit nichtbrennbaror
Isolierung gern. Abschnitt 2.1.4.1
oder 2.1.4.3 (Isolierung aus Mineral—
wolle-Produkten oder Sohaumglas) ;

Mindestarbeitsräume:

‚/

Metallrohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

‚arg-"T—

KUHSISIÜHI'ÜI'II'E

RI (s. Anhang 1)

a1: durchgeführtes Element/ obere Bauteillaibung der Abschottung
a2: durchgeführtes Eiernentr’ untere bzw. seitliche Bauteiiiaibung der Abschottung
a3: durchgeführtes Element/ durchgeführtes Element

in mm
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Kabel! Kabeltragkonstruktionenr
Kabel bundel

G
I

L'J s ü

EIR'"? {lineare Anordnung) Ü
.

Bündel aus EIR'") 5E] BEI

so"i so so

Metallrohre ohne Isolierung 50 5E! 5U 50
100

Metallrohre mit Isolierung aus
I'Lllineralwolleif Sohaumglas 5C!"1E

MEtElIII'Ühl'E rnit Isoliening EINS

þexiblem Elastomersohaum
50 50 5C! 50..)

Kunststoffrohre ohne Isolierung 50 5D EI]

Hydraulikleitungen 3U 30 10D 10D

'J

#1:}

*tt) EIeIrtro-Instaliationsrohre

VEr‘tikäI LII'Id horizontal: DEi Vennrendung des dammsohiohtbildenden Baustoffes gem. Anlage 17

Abstand der Kabellagen übereinander und zur oberen Laibung: 5:] mm

bei Isolierungen aus Mineralwolle—Produkten! Sohaurnglas darf von der Außenseite des Rohres gemessen werden

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung __
MindestabständeI-arbeitsräume innerhalb der Offnung

Anlage 8

210798820 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBI

Ansicht: Mi ndestschott-
abstand 2 10 cm Metallrohre mit

brennbarer Isolierung

Kabel/ Kabel- | __

tragekonstru ktion

Metallrohre mit nicht-
brennbarer Isolierung

I
!Ä

| (s. Anhang 1)

Kunststoffrohre

| (s. Anhang 1)

(s. Anhang 1)

Bündel EI S100 mm
bestehend aus Elektro- I
installationsrohren aus .

Kunststoff ((3 S 63 mm);
wahlweise mit Kabelbelegung/

Schnitt A-A:

. I a I

Metallrohre,

I
I
I

x1 unisoliert (s. Anhang 1)
|1

K

Mindestarbeitsraume:
siehe Anlage 8

massive Wand

Brandschutzsteine gem. Abschnitt 2.1.1

siehe Anlage 5 bzw. 6

2LKabel! Kabel-
trage kon stru ktion ‚IV

mm '
HYYYYIYYYYY

Metallrohre mit nicht
brennbarer Isolierung

__.....—----"""'

offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dammschichtbiidenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 cm zu verfüllen

(s. Anhang 1)

Anfang und Ende von Elektro-
Installationsrohrleitungen müssen gem.
Abschnitt 2.5.2.5.4 verschlossen werden

C
II

LS 50“)

\\
/

Unterstützung Kabeltragekonstruktion;
- Bei Schottabmessungen kleinerals

70 cm x100 cm bzw. 100 cm x 70 cm:
erste Unterstützung S 50 cm von der
Schottoberþäche anordnen

- Bei größeren Schottabmessungen:
erste Unterstützung S 10 cm von
Schottoberþäche anordnen

Maße in cm

Feuerwider-
standsfähigkeit

Wanddicke

c

Schottabmessungen
H

Schottdicke

B b

feuerbestandig 2 20,0 S 100,0 S 100,0 2 20,0

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Massivwänden mit einer Dicke 2 20 cm

Anlage 9

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. 2-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 'nstlgyt

ur
Bautechnik DIBt

I
. _ |— ' _ ' — ' _ ' _ i B — ’ — Mindestschott-

AnS I Cht. . B abstand 210 cm Metallrohre mit

I 1’ 1" 1" brennbarer Isolierung
Stahlschrauben mit Kunststoff- | ' ' ' (s. Anhang 1)

oder Metalldübeln. Spanplatten-
schrauben ohne Dübel in I
Porenbetondecke i/‚Fe —=: Aufleistung aus nicht-

1.- ' brennbaren Bauplatten
cu| gem. Abschnitt 2.1.3;

Kabel/ Kabel- I Breite 2 5 cm
tragekonstruktion ‘ _‚4-0"

Kunststoffrohre

(s. Anhang 1)
‚_...——

013,0%: I Metallrohre,
“z“ T unisoliert (s. Anhang 1)

< I

Mindestarbeitsräume:
I siehe Anlage 8

I—h - : = — I — I — I — - R — I — - — i —

iei
H

Metallrohre mit
nichtbrennbarer Isolierung I ,/ a
(s. Anhang 1) ß

o a ‘ ‘ oI .. g... a2

Bündel (Z) S 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (QJ S 63 mm);
minhlminicn mil- Kahnlhnlnnnn
'UHIII'UUIUH IIIIL I‘HHHIHHI |'I

f1 ' _
H: I IU

TFT?"
{o

JäL
um

.
/

.iia
2

massive Wand

Brandschutzsteine —\“|
gern. Abschnitt 2-1-1 /‘ 4’ ' L0 Auþeistung aus nichtbrennbaren
N“im N Bauplatten gem. Abschnitt 2.1.3;

siehe Anlage 5 bzw. 6
Kabel! Kabel- ’ > L r———‘-———v—5 __._._.——
trag'8konStFUKtion þ%ä'-,BI‘I;QE '52 'f‘FH n‘FFnr-u: Ein-ran IInA 7uurir-Ilnl Dinrl mi+__‚_‚._ u ‚will-1.». :I.'\‚‘ 1' ‘._‘ ‘‚ „1.-- ' ullullu I Tuull LIII Ifol (_U'Ullullul JII I\.il IIIII.

FWS '- ‘ ' ' LWA einem dammschichtbildenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 cm zu verfüllen

Metallrohre mit nicht W„s'5W

bregn barer Isolierung / . Unterstützung Kabeltragekonstruktion:
(5' n ang ) " i ' - Bei Schottabmessungen kleiner als

7h am v drin am ln-n.“ —1nn mm u 7h rum-
IUUIIIAIUUUIIIHLVV. IUUUIIIAFUUIII.Anfang und Ende von Elektro-

Installationsrohrleitungen müssen A H 1‘ i'f-‘f‘ erste Unterstützung 5 50 cm von der
gem Abschnitt 25254 ‚1.,: 7,3." Schottoberflache anordnen
verschlossen werden 1. _ - Bei größerenHSchottabmessungen;

erste Unterstützung s 10 cm von
x- ‘ ‘ ‚ _ \ Schottoberfläche anordnen

*) Wände aus Gipsbauplatten: / /
- Wanddicke 8,0 cm S c S 20,0 cm l
-d1bzw.d2560m M
- Max. Schottabmessungen 84 cm x 57 cm _ ° ' ° _

oder 57 cm x 84 cm (s. Abschnitt 2.2.1) LL—‚L ýbii

Lg 50 L I, c?) L L5 50i Maße in cm

Feiierwider- iNanddinke s
Standähigke” 6) H B d1, einseitig“ d2, beidseitig“ b

. chottabmessung .n. . tärke der Aufleistung Schottdickei i

feuerbeständig 10,0 S c< 20,0 S1000 S 100,0 20,0-c (20,0-c)r2 220,0

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

Anlage 10
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Massivwänden mit einer Dicke 2 10 cm bzw. Wände aus Gipsbauplatten mit
einer Dicke 2 8 cm unter Verwendung von Aufleistungen

210798820 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Ansicht: |_

i 1
B

l’C
-------———————'— Mindestschott-

Metallrohre mit
brennbarer Isolierungabstand 2 10 Cm (5 Anhang ’l)

Kabel! Kabel-
tragekonstruktion

I Ku nststoffrohre

Metallrohre mit
nichtbren n barer Isol ieru ng

(s. Anhang 1')

(s. Anhang 1)

I

Bündel Q) S 100 mm I
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (Ei S 63 mm); I
wahlweise mit Kabelbelegungf

Metallrohre,
\L unisoliert (s. Anhang 1)

Rahmen aus nichtbrennbaren
DHIII‘IIHHHH Hým Akt-‘15uauplauüll HÜIII. FHJCHuIIIII

Schnitt C-C:
massive Wand

siehe Anlage 7

IHIIHUUI lI-ILhI—I'LUII |I.I

(s. Anhang 1)

C’C’

3.30.30. c
vvvvvvvvvvv

* 3’033’035“?!

.I ’IQ _I‘ “
1 „J. .

Q

Mindestarbeitsräume:
siehe Anlage 8

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten gem. Abschnitt 2.1.3

Metallrohre mit Isolierungen aus
flexiblem Elastomerschaum (s. Anlage 7)

offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff

x gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe

Kabel! Kabel-
tragekonstru ktionT

2 2 cm zu verfüllen

U nterstützu ng Kabeltragekonstru ktion:
- Bei Schottabmessungen kleiner als

70 cm x100 crn bzw. 100 cm x 70 cm:
Metallrohre, erste Unterstützung S 50 cm von der
unisoliert (s. Anhang 1)

Fugen zwischen Rahmen und Bauteil
mit mineralischem Mörtel, Gips oder
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gern. Abschnitt 2.1.2.3 bzw. 2.1.2.1
2 2 cm tief ausfüllen

. ._ _. _ . n. .: .
-.v .-_w--..,_.‘1-.. ‚..‚ ,

I v

cooooc'ro'ocooool
C.“Ö.ý‘þ‚l.‘.l‚l’ß‘l.“Ö‚..l

„L3 50l, „L c „|1 „L550j,

\/
’/
D Schottoberþäche anordnen

- Bei größeren Schottabmessungen:
ersteUnterstützung s 10 cm von
Schottoberþache anordnen

Feuerwider- Wanddicke Rahmendicke SchottdickeSchottabmessungen
standsfähigkeit c H B d3 b

feuerbeständig 210,0 S 100,0 S 100,0 2 2,5 f 2 2 x 1,25 2 20,0

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Massivwänden bzw. Wände aus Gipsbauplatten mit einer Dicke 2 10 cm
unter Verwendung von Rahmen

Anlage 11

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Bautechnik

Institut
für DIBt

Ansicht:

Rahmen aus nichtbrennbaren

Bauplatten gem. Abschnitt 2.1.3

Kabel! Kabel-

tragekonstruktion _

Metallrohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Bündel [21 s 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff ((3 s 63 mm);
wahlweise mit Kabelbelegung

Aufleistung aus nichtbrennbaren
Bauplatten gern. Abschnitt 2.1.3;
Breite 2 5 cm;

wahlweise ein- oder beidseitig

Schnitt D-D:

210cm

Mindestschottabstand

2 5 cm bei Anordnung von Ständern

Metallrohre mit
brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Kunststoffrohre

| (s. Anhang 1)Hl 1
eu

er
/

\i\
Metallrohre,
unisoiiert (s. Anhang 1)

L

Qagil
.

leichte Trennwand

w”—
1% 1.:”.- ‚‘

Brandschutzsteine
gern. Abschnitt 2.1.1

Kunststoffrohre
(s. Anhang 1)—_________________________

Kabel! Kabel-
trage konstru ktion

_ n
.'..“| Ir_

q j b .
‘...‚._‘__I _, _ ‚. ‚_ .1

. . I'
Kit“? ‚ ‚ „ ‘

‚- v c
I

" I'

Metallrohre,
unisoliert (s. Anhang 1) fix—

Auþeistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten gem.
Abschnitt 2.1.3; Breite 2 5 cm;
wahlweise ein- oder beidseitig
mit d2 s 5 cm

Mindestarbeitsräume:

siehe Anlage 8

Fugen zwischen Rahmen und Bauteil
mit mineralischem Mörtel. Gips oder
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gern. Abschnitt 2.1.2.3 bzw. 2.1.2.1
2 2 cm tiefausfüllen

Rahmen aus nichtbrennbaren

Bauplatten gem. Abschnitt 2.1.3

Metallrohre mit Isolierungen aus
flexiblem Elastomerschaum (s. Anlage 7)

offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 cm zu verfüllen

Unterstützung Kabeltragekonstruktion:
- Schotthöhe H S 57,5 cm: erste Unter-

stützung s 50 cm von Wandoberþäche
- Schotthöhe H > 57,5 cm: erste Unter-

stützung s 1D cm von Schottoberfläche

/’

Maße in cm

Feuerwider-

standsfähigkeit
Sohottdioke

b

feuerbeständig IA
I/\

O
D

U
‘I

Fr
?"

o
o 22,5I22X‘l,25 2 20,0

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in leichten Trennwänden mit einer Dicke 2 10 cm

Anlage 12

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 “Süß!"

ur

Bautechnik DIBI

-b H Mindestsohottabstand
! 2 20 crn

.l. . ‚I I 1 1 Aufleistung aus
L. |— ' — ' — ' — ' — ' — ' — ' _ ' _ "PRIODEK H42"-Platten

I g, ' dammschichtbildender
I I Baustoffgem. Abschnitt 2.1.2.2Kabel! Kabel-

tragekonstruktion T5:
a3

V
V

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss
oder Kupfer mit s3 s 35 mm und mit
Isolierungen aus Mineralwolle- co |
Produkten (s. Anlagen 4 und 7); m |
wahlweise mit Kunststoff— oder er '
Stahlblech-U mmantelung

Rahmen aus vindestarbeitsräurne;
"PRIODEK H42"-Platten / L 44,32 siehe An—Iage 8

EIektro-Installationsrohre |

aus Kunststoff wahlweise i H

mit Kabelbelegung

‚FF/_-

(

Schnitt H-H: W
nichttragende raumabschlie-
ßende Wandkonstruktion
gern. abP Nr. P-2009-B-2938 ‚ýt—3’112

Ln

Aufleistung aus "PRIODEK H42"-Platten

Rahmen aus "PRIODEK H42"-Platten;
Anordnung wahlweise mittig oder einseitig
bündig

I
X

I
X

I
K

X
’
X

X
X

’
'I
-
o

Metallrohre aus Stahl, Stahlguss oder Kupfer
mit einem (ö S 35 rnrn und mit Isolierungen aus
Iineraiwoiie-Produkten, mind. L 2150 cm und
Dicke 2 2 crn;
wahlweise mit Kunststoff— oder Stahlblech-
Ummantelung, alternativ kann die Isolierung im
Schottbereich unterbrochen werden

dämmschichtbildender Baustoff

gem. Abschnitt 2.1.2.2

Brandschutzsteine

gem. Abschnitt 2.1.1

Kabel/ Kabel-
tragekonstruktion

_____________________

‚33'- ., offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 crn zu verfüllen

Unterstützung Kabeltragekonstruktion: """u’" I

Erste Unterstützung S 20 cm von ü
tn-I-l-nhnr-Flänhn nnnrrlnnn
U‘JI IULLUUUI IIL—ÄUI ILI Call IUI ul IUII

“
X

X
I
X

X
X

I
X

X
X

X
I
X

I
I
X

X
X

X
X

’X
X

M Maße in cm

Feuerwider— Schottabmessunnen Schottdicke
standsfähigkeit H B b

feuerbeständig S 58,4 S 58,4 2 20,0

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ MZO-SQO"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen "PRIOWALL
EI90"/"R5 EI90" nach Abschnitt 2.2.1

Anlage 13

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. 2-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 'nstlgyt

ur
Bautechnik DIBI

I E
DraSiCht: |— '''''' J! — ' — ' — MiHÜEStSChOÜ' Metallrohre mit

I R abstand 21D cm brennbarer Isolierung
I (s. Anhang 1)

Kabel! Kabel- I
tragekonstru ktion __._._

- ______________‚_._.__
Kunststoffrohre (s. Anhang 1);
bei Rohren der Rohrgruppe A
und B mit 125 S 110 mm muss
unterseitig ein Streckgitter gem.
Anlage 18 vorgesehen werden

Metallrohre mit C
nichtbrennbarer Isolierung l /
(s. Anhang 1) ß

Bündel Q3 s 100 mm I
bestehend aus Elektro-

installationsrohren aus

Kunststoff ((3 S 63 mm);
wahlweise mit Kabelbelegung

J'ai—2L | Mindestarbeitsräume:
I i I siehe Anlage 8

Kunststoffrohre (s. Anhang 1);
bei Rohren der Rohrgruppe A
und B mit EI > 110 mm muss
unterseitig eine Brandschutz-
Rohrmanschette gem. Anlage 19
vorgesehen werden

Metallrohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

r i.
3- .3 E.“ Ü" Im

Metallrohre mit
nichtbrennbarer Isolierung

(5- Anhang 1) Anfang und Ende von Elektro-
Instaiiationsrohrieitungen müssen gem.
Abschnitt 2.5.2.5.4 verschlossen werden

Kabel! Kabel- siehe Anlage 5 bzw. 6
tragekonstruktion

massive Decke

W
M

W
J

f,
_.

_‘
.

.‚-
.

I.
1
-n

-.
.‘.

_.
.

‘
‚1

‘
"

‘
‘

k
I.

'-
‘ x

‘

offene Fugen und Zwickel sind mit
Brandschutzsteine einem dämmsohichtbildenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.1 gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe

3 f) I‘m 7|I \JDI"FI"IIIDH-_ L lJlll LLI vunullun

*) Schottbereiohe ohne Installationen sind ggfs. mit Maßnahmen
gem. Abschnitt 2.5.2.5.6 zu versehen (s. Anlage 20) Mäße In cm

Feuerwider- Deckendicke Schottabmessunoen Schottdicke
standsfähigkeit c |_ B b

feuerbeständig 2 20,0 unbegrenzt s 700) 2 20,0

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ MZO-SQO"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken mit einer Dicke 2 20 cm

Anlage 14

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut

Bautechnik
für DIBt

Draufsicht:—
If

1.
Stahlschrauben mit Kunststoff- oder

Metalldübeln. Spanplattenschrauben
ohne Dübel in Porenbetondecke

Kabel/ Kabel-
tragekonstru ktion

Metallrohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

..... _ :’|: _._
II

Mindestschott-

abstand 210 crn

_._..—--—--""""

Bündel (ö s 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (ß s 63 mm);
urahhmnicn mil- I-(ahnlhnlann
II'HIII [UHU-4U IIIIH I‘IHHUIHHIHUH

033082:

n“IIU

Schnitt F-F:

Aufleistung aus nichtbrennbaren
Bauplatten gern. Abschnitt 2.1.3;
Breite 2 5 cm;

wahlweise deckenober— oder

deckenunterseitig

Metallrohre
mit nichtbrennbarer

Isolierung (s. Anhang 1)

siehe Anlage 5 bzw. 6

‚j l II"J ' ;

—I ämassive Decke ‚L

im
m

ii
Z"

"
‚

-.
-.

‘.
-

.32
M

M

Brandschutzsteine /

gern. Abschnitt 2.1.1 /

Kabel! Kabeltragekonstruktion

*) Schottbereiche ohne Installationen sind ggfs. mit Maßnahmen gern. Abschnitt 2.5.2.5.6 zu versehen (s. Anlage 20) Maße in cm

m
\

’4‘
m

\
L

__/aai
i „L

Metallrohre mit
brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

I Auþeistung aus nicht-
. brennbaren Bauplatten

gern. Abschnitt 2.1.3;
I Breite 2 5 cm

m
iiu

Metallrohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

Mindestarbeitsräume:

siehe Anlage 8

Anfang und Ende von Elektro-
InstaIlationsrohrleitungen müssen gem.
Abschnitt 2.5.2.5.4 verschiossen werden

‚.4

offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gern. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 cm zu verfüllen

Feuerwider-
standsfähigkeit

Deckendicke Schotte. mecsnn

c L

CO en

B
Starke der Aufleistung Schottdicke

d1, einseitig d2, beidseitig b

feuerbeständig 15,0 S c < 20,0 unbegrenzt s 70,0") 20,0 - C (20,0- c)r2 2 20,0

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken mit einer Dicke 2 15 cm unter Verwendung von Aufleistungen

Anlage 15

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBI

. _ I
An S I Cht- ' ' ' — Mindestschott-

B abstand 2 10 cm

IV I/I’

Q I

I

I

C

Metallrohre mit
brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Kabel! Kabel-
I._.__.l.....l- E-.- __.tf’geKunsu unu II /—

Kunststoffrohre (s. Anhang 1);
bei Rohren der Rohrgruppe A
und B mitþös 110 mm muss
unterseitig ein Streckgitter gem.
Anlage 18 vorgesehen werdenä—

äi
m

„H7
. Kunststoffrohre (s. Anhang 1);
I bei Rohren der Rohrgruppe A
I und B mit?) > 110 mm muss‘66

4L - unterseitig eine Brandschutz-
I Rohrmanschette gern. Anlage 19

Bündel Q S 100 mm möx vorgesehen werden
bestehend aus Elektro- '
installationsrohren aus ‚- I

Kunststoff (E5 S 63 mm); =

wahlweise mit Kabelbelegung/

F
m

ß‘
’aMetallrohre mit

nir-uln-I-I-Lrnnnlnnn-nI-I
IIIL-‘I ILHIÜI || IHCIIÜI I

(s. Anhang 1)

' 55555
o’o‘o’o’o‘o‘io o o oÜ.‘ D“!
. 0 ." "

‘s.c:
O |- lO v _ o G‘36 2.2.9.?’Q _I

IU'Inl-nllu-nl-n-n
IUIULCIIII III

unisoliert (s. Anhang 1)J7
/

a2.L L

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten gem. Abschnitt 2.1.3

Mindestarbeitsraume:
siehe Anlage 8

Schnitt G-G:
Kunststoffrohre
(s. Anhang 1)

J I'H'IALA I
IVIULE‘II

Metallrohre mit Isolierungen aus
flexiblem Elastomerschaum
(s. Anlage 7)

mal-„a...
I IIIi I

unisoliert (s. Anhang 1)

siehe Anlage 7

Rahmen aus nichtbrenn-
baren Bauplatten gem.
Abschnitt 2.1.3

I
U

C'
Ü

.3
3

":
..

..
‘6

5?
??

v .0
..Q

‚L
massive Decke

. 1’.‘.
.fo _4,

O
Ü

U

’3
o

offene Fugen und Zwickel sind mit
einem dämmschichtbildenden Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2.1 in einer Tiefe
2 2 cm zu verf'uIIen

Brandschutzsteine
gem. Abschnitt 2.1.1

Kunststoffrohre (s. Anhang 1);
bei Rohren der Rohrgruppe A und B mit (ö S 110 mm muss
unterseitig ein Streckgitter gem. Anlage 18 vorgesehen werden

Kabel! Kabel-
tragekonstru ktion

*) Schottbereiche ohne Installationen sind ggfs. mit Maßnahmen
npm_ Ahqrhnlitt 9 E\ 9 Ex R 7|| vprqphen (3 Anlnnp 9h)
uns vlll —.-—.—.v.v n—v- vlvl—I “an! _v;

Maße in cm

Feuerwider—
standsfähigkeit

Rahmendicke Schottdicke

d3 b

Deckendicke Schottabmessungen

c L B

feuerbeständig 15,0 S c < 20,0 unbegrenzt s 70,0") 2 2,5 f 2 2 x 1,25 2 20,0

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken mit einer Dicke 2 15 cm unter Verwendung von Rahmen

Anlage 16

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 Institut

für
Bautechnik DIBI

Verwendung des dämmschichtbildenden Baustoffs
gern. Abschnitt 2.1.2.2

Ansicht:

r I — I — I — I _ I _ I — I — C — I — O ý u I

. dammschicht-
Metallrohre mit ' bildender Baustoff
brennbarer Isolierung I gem. Abschnitt 2.1.2.2
(s. Anhang 1)

Kabel! Kabel-
trage kon stru ktion

Metallrohre rnit nichtbrennbarer
Isolierung gern. Abschnitt 2.1.4.1 I
oder 2.1.4.3 (Isolierung aus Mineral-
wolle-Produkten oder Schaumglas) II/‚//’ .2:-

dämmschicht-

biidender Baustoff

gem. Abschnitt 2.1.2.2
________‚_.__—-—-"'—"'__-.:—

Kunststoffrohre i
(s. Anhang 1)

I AÄMMýýl‘iiýl‘il‘
UCIIIII | |°U|||U||‘_

bildender Baustoff

gem. Abschnitt 2.1.2.2

I'V'Ietalirohre, I

Bündel Qü s 100 mm

unisoliert (s. Anhang 1) J'JI’II

bestehend aus Elektro- I ' ..;.-_.:.
installationsrohren aus I
Kunststoff (Q? S 63 mm); ‘ |4 32 I: Mindestarbeitsräume:
wahlweise mit Kabeloelegung /| siehe Anlage 8

am

Teilbereiche zwischen Installationen sowie zwischen Installationen und den
Öffnungslaibungen können bis zu einer Größe von maximal 450 mm x 500 mm
(Breite X Höhe) oder 0,225 m2 mit dem dämmschichtbildenden Baustoff gern.
Abschnitt 2.1.2.2 ausgefüllt werden. Spalte zwischen Brandschutzsteinen gem.
Abschnitt 2.1.1 und Öffnungslaibung können bis zu einer Breite von 60 mm
verschlossen werden.

Die Verfülltiefe mit dem dämmschichtbildenden Baustoff gem. Abschnitt 2.1.2.2
muss jeweils der Mindestschottdicke von 200 mm entsprechen.

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung der Abschottung unter Verwendung des dämmschichtbildenden Baustoffs
gemäß Abschnitt 2.1.2.2 ("ZZ-Brandschutzschaum 2K NE")

Anlage 17

Z107988.20 1.19.53-227/20



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Schaumstabilisierung in Deckenabschottungen

Ansicht Schottunterseite:

Isolierungen nach Abschnitt 2.1.4.1
dürfen bis auf 10 mm an die

' Rohrleitung herangeluhn werden

--l

Ausfuhnmg wahlweuse rund
oderecHg

Schnitt:

Anzuordnen bei der Abschottung von Rohren der Rohrgruppen A und B (s. Anlage 4)

wahlweise einseitig geschlitzt oder
aus Teilen zusammengesetzt,
Überlappung zulässig

i—i—i—i—i—i—i—i—- ._._._._._._._!
Spalt MISCI'I'E'I'I Rohr und
Elrechgitter 5 20 mm I

l
I
|

I
I
I
I
1

dem ‚/ i

1 -—_ Slrecltgltter

rJ
I
I
I

-
I
I
'I
I
I

ä
g

i
I
l

Allzweckschraube mit Selbstschneidegewinde

1

i
ä.
i "L“
I
I
I
I’
I

I
I
.'
2'
5
I

‘.'
|
I
I

DEEJJ mm:150mm5LsEÜÜ l'l'll‘l'l

Rohrleitungen der Rohrgruppe A und B
gern. Anlage 4

21
50

Brandschutzsteine
gern. Abschnitt 2.1.1

.Ij- 51| ._
_ . . '.'a ä 4 ._.l....,.—- -_

' II' " ' "L'IIa- q__

5- -' 2. 'll

ll „1. ".II
J

lu _ .4, _IL

E:
20

0
b

. .I .-4_

Allzweckschraube mit Selbstschneidegewinde
D260 mm; 150 mm s L< 200 mm

aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"
FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Durchmesser S 110 mm
Errichtung in Decken; Schaumstabilisierung im Bereich von Kunststoffrohren mit einem

Anlage 18

210798820 1.19.53-227/20



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020 DIBt

Montage der Brandschutz-Rohrmanschette
on Rohren der Rohrgruppen A „2nd B (s. Anla e 4) mit

0mm

J"
”VI uuAnwordnen bei derAbschottung

>

II—uul u
\

einem Rohraußendurchmesser 1

Ansicht: /

Rohre 13 > 110 rnrn der
Rohrgruppe A und B
gern. Anlage 4

Brandschutzsteine
gem. Abschnitt 2.1.1

Schnitt:
Deckenabschottung: Wandabschottung:

Brandschutz-Rohr-
mansohette gem.
Abschnitt 2.1.6
und Haltewinkel

Gewindestangen aus
Stahl. D 2 6 mm,
Muttern und Unterleg-

Brandschutzsteine
gem. Abschnitt 2.1.1

Brandschutz-Rohrmanschette gem. Abschnitt 2.1.6

Gewindestangen aus Stahl,
D 2 6 mm, Muttern und
Unterlegscheiben

Brandschutzsteine

gern. Abschnitt 2.1.1/ scheiben

/\ 2522:5;

'.'
.

"'
'

-.
-_.

.
_.

-
u

lr
-
In

—
il
—

r
‘p

—

II

be
E

D
U

E.
_

'_
"'
|.
-

Rohre Ei > 11D mrn - —'.. . '. ..
der Rohrgruppe A .' '.r- ‚-‘‚ 'I-I ‚. ._.. ‚-

und B gern. Anlage 4 __„. '_ ' ..

’L—

U I'h
" h-J Ü Ü

„—Brandschutz-Rühr-
manschette gem.
Abschnitt 2.1.6
und Haltewinkel

Rohre E >11Ü mm
der Rohrgruppe A
und B gern. Anlage 4 /

Gewindestangen aus
Stahl. D 2 E mm.
Muttern und Unterleg-
SChEiDE‘n

FeuenNiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Montage der Rohrmansohetten im Bereich von Kunststoffrohren mit einem Durchmesser
>110mm

Anlage 19
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 vom 11. Dezember 2020
Deutsches

Institut
für

Bautechnik DIBt

Draufsicht: Einlage von Glasgewebestreifen
unbegrenzte Länge

unbegr. |_ 5 50 unbegr. |_ 5 50

Ber. ohne
Belegung

Ber. mit
Belegung

Ber. mit
Belegung

Ber. ohne
Belegung

Bereich ohne Belegung

Einlage eines Glasgewebe-
streifens über die gesamte
Schottbreite und -dicke

\

I/I
’

I/

5
0

<
B

S
7

0

I/l
_-

_A
(_

_I
_]

_/
_l

_„
l_

-l_

I/ /|
|_

-_
l-
-A

_
_

-l
_

„I
_

-l
_

unbegrenzte Lange

|— unbegr. |_ c_: 5o unbegr. L S 50

l Ber. ohne
Belegung

Ber. mit
Belegung

Ber. mit ‚lBer. ohne/l
Belegung Belegung

(‚j

Bauteil aus Stahl, mind. 40 mm
breit und mind. 2 mm dick,
deckenunterseitig mit Stahl-
schrauben befestigt

5
0

<
B

S
7

Ü

l——
—l—

—l_
—L

l——
—l_

—l—
u

f-
-f

-_
f-

-f
-l
--

"

Q:

Maße in cmJEr

Bei Einbau in Öffnungen in massiven Decken (s. Anlagen l4 - l6) mit einer Breite 50 cm < B S 70 cm, muss in
Abschottungen ohne Belegung bzw. in Bereichen ohne Belegung mit einer Länge L > 50 cm eine der folgenden
Maßnahmen erfolgen (vgl. Abschnitt 2.5.2.5-6):
in den Lagerfugen der betroffenen Bereiche muss alle 24 cm ein Giasgewebestreifen gem. Abschnitt 2.1.5
eingelegt werden, oder es muss alle 50 cm ein Stahlbauteil - Mindestabmessung 40 mm x 2 mm - unterhalb der
Deckenabschottung befestigt werden. Wahlweise kann in den betroffenen Bereichen deckenunterseitig ein
Metallgitter befestigt werden (nicht dargestellt).

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "ZZ M20-890"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken; zusätzliche Maßnahmen in Bereichen ohne Belegung

Anlage 20
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